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Fortlfd. Nr. 38/2026 

 

N i e d e r s c h r i f t  
 

aufgenommen über die Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Florian am Inn 

am Donnerstag, den 19. März 2026 um 19 Uhr im Mehrzweckraum des Feuerwehrhauses in 

St. Florian am Inn. 

 

 

A n w e s e n d :  

 

Als Vorsitzender: Bgm. DI Bernhard Brait 

 

 

Die Gemeindevorstandsmitglieder: 

 

 

Vzbgm. Nicole Selker     Vzbgm. Thomas Strauß, M.Ed. 

Johann Doblhammer     Otmar Schneebauer  

 

Harald Wintersteiger  

Günter Fischer 

 

Die Mitglieder des Gemeinderates: 

 

        

Hermann Jäger     Renate Perzl 

Manfred Has       Werner Kislinger 

Florian Wimmer     Johann Boxrucker 

Johann Schwarz     Ing. Dr. Hans Leidinger 

Kurt Reisegger-Huber    Hilmi Can Çirpan   

August Auinger (Ersatz) 

Josef Pretzl (Ersatz) 

Gertrud Schröckeneder (Ersatz) 

Karl Wintersteiger (Ersatz) 

 

Hannes Schratzberger 

Niklas Fischer, BSc 

Marcel Selker (Ersatz) 

Waltraud Diermaier (Ersatz) 

 

 

Weiters anwesend: 

AL Armin Gurtner, M.A. 

Silvia Zachbauer, Schriftführerin 

Hannes Demmelbauer-Ebner, Buchhaltung 

Sarah Peham, Buchhaltung 
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Gäste 

Petra Mairinger 

Martin Lindinger 

Gerhard Hartwagner 

 

 

Entschuldigt ferngeblieben 

 

DDI Ing. Georg Hanslauer (ÖVP)   Dr. med. Florian Hosiner (FPÖ) 

Johannes Penzinger (ÖVP)    Johannes Selker (FPÖ) 

DI Martin Dantler (ÖVP) 

Johannes Brait (ÖVP) 

  

GR Has betritt um 19:02 Uhr den Raum.  

 

 

Von den 25 Mitgliedern sind 25 Mitglieder anwesend, die Sitzung ist daher beschlussfähig. 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 19:00 Uhr und gibt die Tagesordnung bekannt. Er 

stellt fest, dass sämtliche Gemeinderatsmitglieder schriftlich und zeitgerecht eingeladen 

wurden. 

 

 

Tag der Einladung: 11.03.2026 

 

 

 

T a g e s o r d n u n g :  
 

 

1) Verlesung und Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls 

2) Gebarungsprüfung: Bericht des Prüfungsausschusses 

3) Gebührenvorschreibungen – aktueller Stand 

4) Kreditüberschreitungen 2025 

5) Rechnungsabschluss 2025 

6) Nachtragsvoranschlag 2026 

7) Kreditvergabe „RLF“ 

8) WVA BA-09 Fördervertrag KPC 

9) Geh- und Radweg Eisenbahnkreuzung Haid – Finanzierungsbeteiligung 

10) Union TC St. Florian am Inn – Wasser- & Kanalabrechnung 

11) Ortsentwicklung St. Florian am Inn - aktueller Stand 

a) Ankauf von Pfarrheim und Pfarrhof 

b) Friedhofsanierung 2026 

c) Volksschule und zugehörige Infrastruktur 

12) Allfälliges    
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        S i t z u n g s v e r l a u f :  

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung erfolgt die Begrüßung zur GR-Sitzung durch den Vorsitzenden 

Bgm. DI Brait und er begrüßt insbesondere die Gäste. 

 

Es wird einstimmig beschlossen, dass der TOP 10 Union TC St. Florian am Inn – Wasser- & 

Kanalabrechnung vorgezogen und als TOP 2 behandelt wird.  

 

 

1. Verlesung und Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls; 
 

AL Gurtner verliest das Protokoll Nr. 36 vom 12.02.2026. Da keine Einwendungen erhoben 

werden, erklärt der Vorsitzende das Protokoll als genehmigt.  

 

 

10. Union TC St. Florian am Inn – Wasser- & Kanalabrechnung;  
 

Bgm. DI Brait erläutert die aktuelle Sachlage. 

 
 

Bgm. DI Brait sagt, dass die Wassergebühren bereits bezahlt worden seien und es 

ausschließlich um die Kanalgebühren der letzten fünf Jahre gehe. Er verweist darauf, dass die 

Gebührenordnung der Gemeinde keine Möglichkeit biete, auf diese Gebühren zu verzichten, 

auch nicht gegenüber einem Verein. Es sei damals offenbar nicht aufgefallen, dass keine 

Kanalgebühren entrichtet wurden. Die finanzielle Situation des Vereins lasse es nicht zu, die 

ausstehenden EUR 15.590,81 zu begleichen, weshalb der Gemeindevorstand eine Lösung 

erarbeitet habe. Er erläutert, dass der Vorschlag vorsehe, dass der Verein EUR 1.500,00 in 

diesem Jahr und EUR 1.500,00 im nächsten Jahr zahle, was ca. 20 % der ausstehenden 

Summe entspreche. Der Rest solle von der Gemeinde als außerordentliche Vereinsförderung 

übernommen werden, um den Spielbetrieb des Vereins aufrechtzuerhalten. Ohne diese 
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Unterstützung sei der Verein laut eigener Aussage nicht in der Lage, den Betrieb fortzuführen. 

Der ursprünglich vorhandene Brunnen wies eine unzureichende Förderleistung auf. Ein 

zunächst als zweiter Brunnen angenommener Wasserspeicher stellte sich als Zisterne mit 

Anschluss an einen Bach heraus und ist somit nicht nutzbar. Seitens des Vereins besteht nun 

Interesse an der Errichtung eines neuen Brunnens zur Bewässerung der Tennisplätze mit 

einem geschätzten Wasserbedarf von rund 600 m³ (davon 400 m³ Platzbewässerung). Ein 

Wasserzähler sei bereits eingebaut worden, um den tatsächlichen Verbrauch zu ermitteln. Er 

betont, dass die Nutzung von Trinkwasser für die Platzbewässerung keine nachhaltige Lösung 

sei und in Zukunft alternative Möglichkeiten geprüft werden müssten. 

 

Vzbgm. Strauß gibt bekannt, dass es sich um die Kanalgebühren der letzten 5 Jahren handelt 

und die Handhabe der Gemeinde richtig erfolgte. In Gesprächen mit Vertretern der Sportunion 

sei jedoch nachvollziehbar dargelegt worden, dass kein Verschulden seitens der Sportunion 

Sektion Tennis vorliege. Protokolle von Jahreshauptversammlungen, in denen auch der 

damalige Bürgermeister Wegscheider Stellung genommen habe, würden dies belegen. Ein 

Verschulden des UTC wurde ausgeschlossen, jedoch sind die gesamten Kosten in der Höhe 

von ca. EUR 15.000,00 nicht für den Tennisverein tragbar. Eine Lösung wurde im GV 

besprochen mit einer Ratenzahlung von ca. EUR 1.500,00 für das Jahr 2026, sowie ca. EUR 

1.500,00 für das Jahr 2027 (ca. 20 % vom Gesamtbetrag) und der Rest als außerordentliche 

Vereinsförderung. Die SPÖ-Fraktion ist mit der vorgeschlagenen Lösung einverstanden, denn 

es sei wichtig, den Betrieb des Tennisvereins sicherzustellen, da dieser eine wichtige Rolle für 

die sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen spiele. Er weist darauf hin, dass mit 

dem eingebauten Zähler der Wasserverbrauch nachvollziehbar wird und die 

Brunnenangelegenheit weiter diskutiert wird.  

 

GV Wintersteiger meint, dass die Sachlage bereits erklärt wurde und er es mit der FPÖ-

Fraktion noch besprechen wollte. Der UTC legte eine transparente Aufstellung dar und eine 

Zukunftslösung mit einem Brunnenbau / Wasserzähler wird angestrebt. Die Sprinkleranlage 

schaltet sich mit der Schaltuhr um ca. 9 Uhr ein und wenn es um 8 Uhr einen Wetterregen 

gab, so wurde Wasser verschwendet und dies muss behoben werden. Die FPÖ-Fraktion 

kommt dem UTC ebenso in genannter Handhabe entgegen, damit der Verein weiterbestehen 

kann und weiterhin Jugendliche ausbilden kann. 

 

GV Doblhammer stimmt ebenso für die ÖVP-Fraktion zu, damit der Verein weiterbestehen 

kann. Jedoch soll für die Bewässerung ein Brunnen errichtet werden.   

 

 

Beschluss: Über Antrag von Bgm. DI Brait beschließt der Gemeinderat einstimmig die 

Nachberechnung der Kanalgebühren in der Höhe von EUR 15.590,00 für die Union TC St. 

Florian am Inn, mit ca. EUR 1.500,00 im Jahr 2026 und ca. EUR 1.500,00 im Jahr 2027, sowie 

den restlichen Betrag als Vereinsförderung zu begleichen.  

 

 

Bgm. DI Brait bedankt sich für den einstimmigen Beschluss für das Weiterbestehen des 

Vereins und er ersucht Martin Lindinger die Angebote für die Brunnenarbeiten und die 

dazugehörige Steuerung für Sensoren so bald wie möglich vorzulegen.  

 

Martin Lindinger bedankt sich beim GR für die Unterstützung.  

2. Gebarungsprüfung: Bericht des Prüfungsausschusses; 
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Obmann Schratzberger berichtet über die Gebarungsprüfung am 19.02.2026. 
 
Tagesordnungspunkt 1 – Kassenprüfung und Tagesordnungspunkt 2 – Prüfungen der 
Rechnungen:   Es gibt keine Beanstandungen. 
 
Tagesordnungspunktpunkt 3 – Mühlbachbrücke:  
KUP ZT GmbH erstellt den Generalplan für die Kanalumlegung im Rahmen der 

Mühlbachbrücken Neubau in Vielsassing. Ausschreibung ergeht an vier Firmen, 2 Angebote 

werden eingereicht (Swietelsky und Strabag) wobei die Firma Swietelsky Bestbieter ist. 

Angebote und Rechnungslegung werden von KUP ZT GmbH geprüft und bestätigt. Die Kosten 

konnten im Voranschlag 2025 nicht berücksichtigt werden, da die Beschlussfassung zum 

Neubau erst nach Voranschlagserstellung erfolgte.  

 

Im Zustimmungs- und Kooperationsvertrag zwischen dem Land OÖ und der Marktgemeinde 

St. Florian wird unter Punkt 4 der Allgemeinen Vertragsbedingungen festgehalten, dass der 

Nutzungsberechtigte (Gemeinde) der Straßenverwaltung jene Kosten zu ersetzen hat, die der 

Straßenverwaltung in Folge der Herstellung Ihrer Anlagen erwachsen (Kurzfassung).  

Punkt 5 legt fest, dass der Nutzungsberechtigte die Kosten für die Herstellung und Erhaltung 

jener Maßnahmen trägt, die zur Sicherung Ihrer Anlagen erforderlich sind (Kurzfassung).  

Punkt 2 der spezifischen Vertragsgrundlagen besagt, dass ergänzend zu den Punkten 4 und 

5 der allgemeinen Vertragsbedingungen der Nutzungsberechtigte alle Mehraufwendungen zu 

tragen hat, die in Folge dieser Sondernutzung anfallen (Kurzfassung). 

 

Tagesordnungspunkt 4. Allfälliges: Keine Wortmeldungen 

 

Keine weiteren Wortmeldungen 

 

 

Beschluss: Über Antrag von Bgm. DI Brait nimmt der Gemeinderat den Bericht des 

Prüfungsausschusses einstimmig zur Kenntnis. 

 

 

 

3. Gebührenvorschreibungen – aktueller Stand; 
 

Bgm. DI Brait gibt zu den offenen Fragen von Vzbgm. Strauß folgend bekannt: Vzbgm. Strauß 

hat in einer relativ ausführlichen Weise die Verfehlungen der Gemeinde bzw. seitens des 

Bürgermeisters zur Sprache gebracht und um wörtliche Protokollierung ersucht. Er sagt, dass 

RA Priller beauftragt wurde, sich mit den Anschuldigungen auseinanderzusetzen und er 

verliest die Stellungnahme. 
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Bgm. DI Brait sagt, dass er hoffe mit diesem Schreiben die aufgeworfenen Fragen ausführlich 

genug beantwortet zu haben.  

 

Vzbgm. Strauß äußert, er habe Informationen zu dem Thema gehört, ohne jedoch konkrete 

Verfehlungen zu unterstellen. Er betont, dass strafrechtlich relevante Tatbestände nicht an die 

zuständigen Strafverfolgungsbehörden übermittelt worden seien. Dies werde auch in der 

Stellungnahme des Rechtsanwalts nicht bestritten. Vzbgm. Strauß stellt klar, dass er keine 

Anschuldigungen erhoben, sondern lediglich Fakten vorgebracht habe. Er kritisiert, dass bei 

der Einleitung des Disziplinarverfahrens der zuständigen Stelle, dem Land Oberösterreich, der 

Schadensakt nicht bekannt gewesen sei. Zudem sei lediglich ein Teilbetrag von EUR 2,5 

Millionen übermittelt worden, während ein weiterer Betrag von EUR 500.000 nicht 

berücksichtigt worden sei. Dies sei insbesondere für die Strafverfolgungsbehörden relevant, 

da die Gemeinde sich dem Strafverfahren als Privatbeteiligte anschließe. Vzbgm. Strauß sagt, 

dass ihm die Bestimmungen des § 302 Strafgesetzbuch (Amtsmissbrauch), sowie die 

Verjährungsfristen gemäß § 57 Strafgesetzbuch bekannt sind. RA Priller hätte die gesamten 

strafrechtlich relevanten Vorgänge der Strafverfolgungsbehörde in unserem Auftrag mitteilen 

müssen und nicht nur einen Teil davon, dies hat er in der Stellungnahme nicht beantwortet.  

 

GV Fischer hält fest, dass bislang auch nicht geklärt wurde, weshalb seit 22. August 2025 

keine entsprechenden Mitteilungen übersandt wurden. 

 

Vzbgm. Strauß führt aus, dass der Abschlussbericht des Landeskriminalamtes mit 22. August 

2025 datiert ist, jedoch erst im Jänner 2026 durch RA Priller übermittelt wurde. Weiters wird 

angemerkt, dass seitens RA Priller bereits deutlich früher eine Akteneinsicht bei der 

Staatsanwaltschaft hätte beantragt werden können, wodurch auch eine frühere Vorlage des 

Aktes möglich gewesen wäre. 

 

Bgm. DI Brait hält fest, dass er die Gründe für die erfolgte Übermittlung bereits in der vorletzten 

GR-Sitzung ausführlich dargelegt hat. 

 

Vzbgm. Strauß führt aus, dass es ihm darum gegangen sei, dass bei Beauftragung eines 

Rechtsanwalts eine umfassende Stellungnahme zu den Vorfällen übermittelt werde, zumal 

eine solche auch durch den Amtsleiter hätte erstellt werden können. Er äußert weiters Zweifel 

an der Vorgehensweise des beauftragten Rechtsanwalts und kritisiert die dafür angefallenen 

Kosten in Höhe von rund EUR 4.000,00. Diese erscheinen ihm insbesondere im Hinblick 

darauf als unverhältnismäßig, als der übermittelte Bericht lediglich zwei Excel-Tabellen mit 

einem unvollständigen Betrag umfasst habe und an die Staatsanwaltschaft sowie an die 

Kommunalbehörde weitergeleitet worden sei. Abschließend zeigt er sich darüber verärgert und 

stellt die Notwendigkeit der Beauftragung eines externen Rechtsanwalts in Frage. 

 

Bgm. DI Brait entgegnet, dass die Vorgehensweise des Rechtsanwalts in einer früheren GR-

Sitzung ausführlich erläutert worden sei. Er weist darauf hin, dass sowohl der Gemeindebund 

als auch der Rechtsanwalt empfohlen hätten, dass bestimmte Fälle nicht relevant seien, da 

diese nicht verjährt seien und aus ihnen kein Schaden entstanden sei. 

 

Vzbgm. Strauß betont, dass er von einem Rechtsanwalt erwarte, dass dieser, vollständige und 

umfassende Informationen übermittle.  
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Bgm. DI Brait zeigt sich emotional und betont, dass er sich durch die aus seiner Sicht 

persönlichen Angriffe sowie das von Vzbgm. Strauß ausgesprochene Misstrauen angegriffen 

fühle. Er verteidigt die Entscheidung, einen Rechtsanwalt zu beauftragen, und verweist in 

diesem Zusammenhang auf die Unterstützung durch den Gemeindebund. 

 

Vzbgm. Strauß hält fest, dass es seine Aufgabe sei, die Vorgehensweise zu hinterfragen, 

insbesondere wenn es um die Vollständigkeit und Richtigkeit der übermittelten Informationen 

gehe. Er kritisiert erneut, dass der Abschlussbericht des Landeskriminalamtes nicht rechtzeitig 

und vollständig übermittelt worden sei. Er betont, dass er keine persönlichen Angriffe 

beabsichtige, sondern lediglich seiner Verantwortung als Gemeinderat nachkomme. 

 

GV Wintersteiger berichtet, dass er an einer Sitzung der Disziplinarkommission teilgenommen 

habe und in diesem Zusammenhang auch eine Vorstandssitzung abgehalten worden sei, um 

Transparenz hinsichtlich der Sachlage zu schaffen. Er kritisiert, dass der Kommission offenbar 

nicht alle erforderlichen Unterlagen vorgelegen hätten, um die Angelegenheit sachgerecht 

behandeln zu können. In diesem Zusammenhang verweist er auf konkrete Zahlen und führt 

aus, dass der Kommission nicht bekannt gewesen sei, welche Beträge tatsächlich einbringlich 

seien. Abschließend zeigt er sich verwundert darüber, dass die Unterlagen trotz vorheriger 

Mitteilungen nicht vorgelegen hätten, und stellt infrage, ob diese tatsächlich übermittelt worden 

seien. 

 

Bgm. DI Brait verweist abschließend auf ein Schreiben des Amtes der Oö Landesregierung 

vom 25. Juli 2025, in dem die Schadenssumme von EUR 2.000.547,38 bekannt gegeben 

worden sei. Dieses Schreiben sei auch an den Bürgermeister und den Amtsleiter weitergeleitet 

worden. Er betont, dass das Land Oberösterreich daher Kenntnis über die Schadenssumme 

gehabt habe und ein Nachweis über die Zustellung kann an GV Wintersteiger weitergeleitet 

werden.  

 

Vzbgm. Strauß führt aus, dass er die gestellten Fragen nicht als beantwortet ansehe. Er 

erwähnt, dass ein Gesamtschaden in Höhe von EUR 3.000.000,00 entstanden sei und betont, 

dass es wichtig sei, die Schadensfälle vollständig zu übermitteln, um die Angelegenheit 

ordnungsgemäß zu behandeln. Er fragt abschließend, ob die restlichen Schadensfälle 

übermittelt worden seien, und äußert die Hoffnung, dass dies korrekt erfolgt sei. 

 

Bgm. DI Brait bestätigt abschließend die Ausführungen, ohne weitere Details hinzuzufügen. 

 

 

Der Bericht wurde zur Kenntnis gebracht 
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4. Kreditüberschreitungen 2025; 
 

Sarah Peham bringt die nachfolgenden Kreditüberschreitungen in einer Zusammenfassung 

zur Kenntnis und erläutert die einzelnen Positionen: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Keine weiteren Wortmeldungen 

 

 

Beschluss: Über Antrag von Bgm. DI Brait beschließt der Gemeinderat einstimmig die oben 

angeführten Kreditüberschreitungen aus dem Jahr 2025 mit einer Gesamtsumme in der Höhe 

von EUR 210.200,00. 

 

 

5. Rechnungsabschluss 2025; 
 

 

Hannes Demmelbauer-Ebner gibt den Rechnungsabschluss laut vorliegender Aufstellung 

bekannt und erklärt einige wichtige Punkte: 
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Hr. Demmelbauer-Ebner erklärt, dass das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeiten einen 

Überschuss in Höhe von EUR 931.244,92 darstellt – dies kann einer Rücklage zugeführt 

werden. Der Hauptgrund für dieses positive Ergebnis ergibt sich u.a. durch die gesteigerten 

Einnahmen im Bereich der Kommunalsteuer. 

 

Das Maastricht-Ergebnis im Plus in der Höhe von EUR 1.313.239,70. 

 

Bei den wesentlichen Ausgaben erwähnt Hr. Demmelbauer-Eber, dass sich eine Erhöhung 

bei den Gastschulbeiträgen von 7,21 % ergab, weiters die SHV-Umlage um 4,09 % gestiegen 

ist und es beim Krankenanstaltenbeitrag auch einen Anstieg von 8,79 % gibt. Beim Beitrag an 

den Wegerhaltungsverband ergab sich keine Änderung zum Vorjahr, beim Winterdienst 

ergaben sich Einsparungen um -42,27 %, auch bei den Darlehenszinsen entstand eine 

Veränderung von EUR 378.682,00 im Jahr 2024 auf EUR 240.571,00 im Jahr 2025. Der RHV–

Beitrag für Annuitäten ist leicht gesunken, jedoch zeigt der RHV–Beitrag für Betrieb eine 

Steigerung von 8,75 %. Der Anstieg der Personalkosten um 7,49 % entspricht z.T. der 

gesetzlichen Lohnsteigerung. 

 

Bei den wesentlichen Einnahmen gibt es bei der Wasserbezugsgebühr einen Anstieg von 

32,86 % und bei der Kanalbenützungsgebühr von 30,44 %, bei der Grundsteuer A gab es 

leichte Senkung und einen Anstieg von 38,91 % bei der Grundsteuer B (dies variiert mit den 

Aufrollungen vom FZ). Bei der Kommunalsteuer ergibt sich eine Steigerung von 9,07 %. 

 

Beim Schuldennachweis ist ersichtlich, dass sich der Schuldenstand gegenüber dem 

01.01.2025 um EUR 685.649,00 verringerte.  

 

Bei den Rücklagen ist dargestellt, dass EUR 931.245,00 zugeführt wurden und der Stand zum 

31.12.2025 beträgt EUR 4.712.830,00. 

 

Bei den Zuführungen ist zu sehen, dass zweckgebundene Mittel mit EUR 653.533,00 (von 

Anschlussgebühren, Aufschließungsbeträge, etc.) und Mittel ohne Zweckwidmung vom 

ordentlichen Haushalt in den außerordentlichen Haushalt mit EUR 931.245,00 flossen und 

dies ergibt eine Summe in Höhe von EUR 1.584.778,00, welche an Projekten zugeführt 

wurden.  
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Zum Vermögenshaushalt erläutert Hr. Demmelbauer-Ebner, dass es gegenüber zum Vorjahr 

einen Anstieg von 3,35 % gab – sowohl bei den Aktiva als auch bei den Passiva. 

 

Beim Ergebnishaushalt beträgt das Netto-Ergebnis EUR 2.274.930,00 welches dem 

Eigenkapital entspricht. 

Betreffend der Einzelvorhaben der investiven Gebarung, dies sind alle Projekte welche im Jahr 

2025 gemacht, begonnen und fertiggestellt wurden. 

 

Vzbgm. Strauß berichtet über einen erfreulichen Rechnungsabschluss, der bereits in der 

Fraktion besprochen wurde. Dabei wurde insbesondere der sparsame Umgang mit den 

finanziellen Mitteln hervorgehoben. Zudem spricht er seinen Dank an Sarah Peham und 

Hannes Demmelbauer-Ebner für ihre Arbeit aus. Die SPÖ-Fraktion stimmt dem 

Rechnungsabschluss zu. 

 

GV Wintersteiger bezeichnet den Rechnungsabschluss als sehr erfreulich und spricht den 

beteiligten Firmen in St. Florian am Inn seinen Dank für das erzielte Ergebnis aus. Die FPÖ-

Fraktion stimmt dem Rechnungsabschluss zu. 

 

GV Doblhammer bedankt sich bei AL Gurtner, Hannes Demmelbauer-Ebner und Sarah 

Peham für ihre geleistete Arbeit. Er hebt hervor, dass die gute finanzielle Lage auch den 

großen Betrieben zu verdanken ist. Die ÖVP-Fraktion stimmt dem Rechnungsabschluss zu. 

 

Bgm. DI Brait führt aus, dass einige Projekte nicht umgesetzt wurden. Gleichzeitig konnten 

Mehreinnahmen durch eine erhöhte Kommunalsteuer sowie durch nicht geplante 

Gebührenvorschreibungen erzielt werden. Er weist jedoch darauf hin, dass bei künftig 

ausbleibenden Steigerungen der Kommunalsteuer mit weiterhin stark steigenden 

Landesabgaben zu rechnen ist. Insgesamt zeigt er sich dennoch sehr zufrieden, da 

ausreichend Eigenmittel für große Projekte vorhanden sind. Als Beispiel nennt er die 

Volksschule mit Gesamtkosten von rund EUR 10 Mio., wovon etwa EUR 8 Mio. von der 

Gemeinde getragen werden. Er betont die Notwendigkeit, sich frühzeitig mit möglichen 

finanziellen Risiken auseinanderzusetzen, insbesondere für den Fall ausbleibender 

Einnahmensteigerungen. Abschließend hebt er die hervorragende Zusammenarbeit mit der 

Gemeinde Wernstein hervor und bedankt sich bei Sarah Peham, Hannes Demmelbauer-Ebner 

sowie bei AL Gurtner und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

 

 

Beschluss: Über Antrag von Bgm. DI Brait beschließt der Gemeinderat einstimmig den 

vorliegenden Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2025. 
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6. Nachtragsvoranschlag 2026; 
 

 

Herr Demmelbauer-Ebner bringt den vorliegenden Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 

2026 anhand der nachfolgenden Zusammenfassung zur Kenntnis:  
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Hannes Demmelbauer-Ebner erläutert, dass der Nachtragsvoranschlag erforderlich sei, da 

neue Formen der Finanzierung hinzugekommen seien, für die Landesmittel beantragt werden 

könnten. Voraussetzung hierfür sei jedoch, dass diese Mittel zunächst im 

Nachtragsvoranschlag eingearbeitet würden, um eine entsprechende Prüfung zu ermöglichen. 

Neben den neuen Vorhaben wurden auch Abweichungen im laufenden Haushalt 

berücksichtigt, um ein möglichst genaues Budget zu erstellen. Er führt aus, dass sich die 

Gesamtsumme des Voranschlags von EUR 12.139.400,00 Euro auf EUR 12.574.100,00 

erhöht hat, was vor allem auf Mietvorauszahlungen für den Ankauf Pfarrheim zurückzuführen 

sei. Diese Vorauszahlungen würden zwar über 25 Jahre abgegrenzt, müssten jedoch auf 

einmal ausgezahlt werden.  

 

Hannes Demmelbauer-Ebner geht auf verschiedene Positionen ein, bei denen es zu 

Abweichungen gekommen sei. So habe sich die Position „Betriebsausstattung Feuerwehr“ auf 

EUR 9.800,00 erhöht aufgrund der EUR 5.000,00, welche für eine Klimaanlage für ein 

Katastropheneinsatzzentrum eingeplant worden sei. Bei den „Entgelten für sonstige 

Leistungen (Abfallgebühr)“ EUR 174.000,00 Euro sei eine Umschichtung auf ein anderes 

Konto. Im Bereich der Nachmittagsbetreuung sei das Budget aufgrund einer Abrechnung um 

EUR 20.000,00 Euro reduziert worden. Für Erdgas seien die Budgetwerte aufgrund von 

Nachzahlungen und angepassten Kontozahlungen ebenfalls angepasst worden. 
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Er berichtet weiter, dass bei der Erneuerung der Mühlbachbrücke EUR 1.700,00 für einen 

Haftrücklass gezahlt worden seien, was nicht geplant gewesen sei. In der Wasserversorgung 

seien Reserven für den Austausch von Funkzählern eingeplant worden. Bei den Wohnungen 

und Geschäftsgebäuden habe man das Budget aufgrund von Reparaturen an Heizung und 

Lift im Landhotel erhöhen müssen. Auch im Bereich der Instandhaltung von Wasserleitungen 

seien zusätzliche Reserven eingeplant worden. Der Schulhaltungsaufwand sei gestiegen, da 

der Beitrag ans Land für die Berufsschule höher ausgefallen sei. Bei der Volksschule sei der 

Restbetrag des Globalbudgets vom letzten Jahr heuer ausgezahlt worden. 

 

Hannes Demmelbauer-Ebner führt weiter aus, dass beim Winterdienst die Kosten für ein 

Schneestangensetzgerät von ursprünglich EUR 5.000,00 auf EUR 8.000,00 gestiegen seien. 

Rechts- und Beratungsaufwände für Kanal und Wasser sowie Reisekosten für die 

Standesbeamtenausbildung seien ebenfalls berücksichtigt worden. Im Bereich der operativen 

Gebarung seien die Mietvorauszahlungen für die Pfarre enthalten, was die Gesamtsumme 

erhöht habe. Bei der Feuerwehr seien zusätzliche Versicherungsbeiträge für neues Fahrzeug 

„RLF“ sowie erhöhte Wasserbezugsgebühren angefallen. Ebenso wurde bei den Einnahmen 

die Differenzen angepasst, welche er erläutert. Der Schuldenstand zum 31.12.2026 ergibt 

EUR 11.588.500,00. 

 

Bgm. DI Brait bedankt sich für die schnelle und umfassende Aktualisierung des 

Nachtragsvoranschlags. Er betont, dass dies eine unübliche, aber notwendige Maßnahme sei, 

um die Finanzierungspläne rechtzeitig genehmigen zu lassen. Er hebt hervor, dass viele 

Projekte und viel Arbeit hinter den Zahlen stünden und dass die Gelegenheiten genutzt werden 

müssten, wenn sie sich ergeben. 

 

Vzbgm. Strauß erklärt, dass es aus seiner Sicht keine Fragen gebe, da die Darstellung 

ausführlich und verständlich gewesen sei.  

 

GV Wintersteiger erwähnt jedoch, dass es in seiner Fraktion Diskussionen über die Vorhaben 

gegeben habe, insbesondere über die Projekte in Bubing. Er kritisiert, dass diese seit Jahren 

verschoben würden, obwohl die Straßen dort in einem schlechten Zustand seien. 

 

Bgm. DI Brait entgegnet, dass die Gemeinde das Thema im April in einer 

Bautenausschusssitzung behandeln werde, bei der das Planungsbüro die nächsten Schritte 

erläutern werde. Er versichert, dass das Projekt in diesem Jahr angegangen werde. 

 

 

Beschluss: Über Antrag von Bgm. DI Brait beschließt der Gemeinderat einstimmig den 

vorliegenden Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2026. 
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Mit dem Nachtragsvoranschlag ist zugleich der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan 

entsprechend anzupassen. 

 

 
 

 

Beschluss: Über Antrag von Bgm. DI Brait beschließt der Gemeinderat einstimmig den 

vorliegenden Ergebnis- und Finanzplan (MEFP) für die Jahre 2026 – 2030.  

 

 

 

Hannes Demmelbauer-Ebner erläutert die wesentlichen Punkte der vorliegenden Budget-

/Plansummen: 

 

 

 
 

Beschluss: Über Antrag von Bgm. DI Brait beschließt der Gemeinderat einstimmig die 

Festlegung der Prioritätenreihung der investiven Einzelvorhaben. 
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7. Kreditvergabe „RLF“; 
 

Sarah Peham gibt das Ergebnis der Ausschreibung bekannt.  

 

 
Keine weiteren Wortmeldungen 

 

 

Beschluss: Über Antrag von Bgm. DI Brait genehmigt der Gemeinderat einstimmig die 

vorliegende Kreditvergabe für das „RLF“ an den Bestbieter, der Sparkasse Oö Bank AG, 

Promenade 11-13, 4020 Linz, für einen Gesamtbetrag in Höhe von EUR 363.217,63. 
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8. WVA BA-09 Fördervertrag KPC; 
 

AL Gurtner gibt bekannt, dass ein Fördervertrag der KPC für den WVA BA-09 vorliegt.  
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Beschluss: Über Antrag von Bgm. DI Brait genehmigt der Gemeinderat einstimmig den 

vorliegenden Fördervertrag der KPC für den WVA BA-09. 
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9. Geh- und Radweg Eisenbahnkreuzung Haid – 
Finanzierungsbeteiligung;  

 

AL Gurtner erklärt die Vorgehensweise. 

 

 
Bgm. DI Brait sagt, dass die Kreuzung noch nicht inbegriffen ist und keine ausführlichen 

Informationen hierzu vorliegen. 

 

Es tauchen viele Fragen im GR zum Bereich des Geh- und Radweges (Fläche, Bushaltestelle, 

etc.) auf und diese sollen noch abgeklärt haben.  
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GV Wintersteiger hinterfragt auch die Beschrankung bei der Eisenbahnkreuzung und Bgm. DI 

Brait erwähnt, dass es auch hierzu noch keine weiteren Informationen gibt, jedoch eine 

Nachfrage gestellt wird.  

 

 

Beschluss: Über Antrag von Bgm. DI Brait beschließt der Gemeinderat einstimmig den TOP 

10 Geh- und Radweg bei der Eisenbahnkreuzung in Haid, aufgrund einiger Abklärungen bis 

zur nächsten GR-Sitzung am 21.04.2026 zurückzustellen.  

 

 

 

 

10. Ortsentwicklung St. Florian am Inn; 

 
 

a) Ankauf von Pfarrheim und Pfarrhof  
 
Bgm. DI Brait gibt bekannt, dass grundsätzlich beschlossen wurde dem Ankauf näherzutreten 
und es gibt eine Bewertung seitens dem Architekturbüro Sedelmaier / Schmid, dies ist 
mittlerweile vom Bezirksbauamt in der Form plausibiliert und bestätigt worden.  Es ergibt 
daraus einen Gesamtkaufpreis von EUR 900.000,00 – darunter abzgl. einer 
Mietvorauszahlung für die nächsten 25 Jahre in der Höhe von EUR 400.000,00 (Pfarre im 
Pfarrheim versch. Räume nutzen kann). Pläne und ein Vertrag befinden sich noch in der 
Ausarbeitung.   
 
Bgm. DI Brait berichtet weiters – betreffend auch die beiden Punkte b) und c) – am Dienstag, 
den 17.03.2026 fand ein Treffen mit Steuerberater Parzer und Notar Eder statt, bei dem es 
über die Möglichkeiten einer Steuerschonung bzgl. VSt-Abzug gesprochen wurde. Es wurden 
einige Ideen angesprochen, welche noch ausgearbeitet werden müssen. Zum Beispiel könnte 
beim Pfarrhof eine Möglichkeit bestehen, da laufende Geschäftstätigkeiten vorhanden sind – 
beim Pfarrheim und Friedhof wird kein VSt-Abzug möglich sein. Die Verträge hat Notar Eder 
zur Überarbeitung vorliegen.  
 
 
GV Doblhammer hebt hervor, dass die Verhandlungen zum Kauf des Pfarrheim und Pfarrhof 

erfreulich zügig verlaufen sei. Er betont, dass die gesamte Entwicklung des Projekts als eine 

Win-Win-Situation für Pfarre sowohl für die Marktgemeinde betrachtet werden könne. Durch 

die Maßnahmen erhalte die Pfarre die Möglichkeit, die Krabbelstube in die neuen 

Räumlichkeiten zu integrieren.  

 

 

Der Bericht wurde zur Kenntnis gebracht 

 

 
 

b) Friedhofsanierung 2026  
 
Vzbgm. Strauß ergänzt, dass die Summen, die Bgm. DI Brait in der GR-Sitzung erstmals 
öffentlich genannt habe, mit den in den Vorbesprechungen diskutierten Zahlen 
übereinstimmten. Er äußert sich positiv über den bisherigen Verlauf und hebt hervor, dass 
man auf einem guten Weg sei. Im Zusammenhang mit der Leichenhalle und der 
Friedhofsneugestaltung berichtet er, dass die entsprechenden Verträge erst kürzlich, nach der 
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Fraktionssitzung, eingegangen seien. Er führt weiter aus, dass der sogenannte 
Superädifikatsvertrag erforderlich sei, zur Errichtung der Leichenhalle. Er betont, dass die 
Neugestaltung des Friedhofs ein großes Anliegen der SPÖ-Fraktion sei und dass man die 
Angelegenheit zügig voranbringen wolle. Hinsichtlich des Nutzungsvertrags äußert er 
Bedenken. Er habe den Vertrag kurz überflogen, ebenso wie GR Leidinger, der sich 
dankenswerterweise ebenfalls damit befasst habe. Der Vertrag bereite jedoch Unbehagen, da 
die Gemeinde nicht nur die gesamten Errichtungs- und Umbaukosten in Höhe von über EUR 
500.000,00 übernehmen solle, sondern auch nahezu sämtliche Betriebskosten, abgesehen 
von den Stromkosten, die in der letzten Version des Vorschlags herausgenommen worden 
seien. Vzbgm. Strauß stellt die Frage, warum ein solcher Nutzungsvertrag überhaupt 
notwendig sei, da die Gemeinde die Leichenhalle ebenso gut selbst betreiben könne. Er 
betont, wenn die Gemeinde die Leichenhalle betreibe und sämtliche Betriebskosten wie 
Reinigung, Winterdienst, Strom und andere Kosten trage. Er schlägt vor, bei Begräbnissen 
eine Gebühr zu erheben, die vom GR beschlossen wird, da dies auch in vielen anderen 
Gemeinden so gehandhabt werde. Vzbgm. Strauß führt weiter aus, dass eine solche Regelung 
eine klare und praktikable Lösung darstelle, die langfristige Verpflichtungen durch Verträge 
vermeide. Er äußert Bedenken hinsichtlich der Bindung der Marktgemeinde an langfristige 
Vereinbarungen, insbesondere im Hinblick auf zukünftige Generationen, deren 
Entscheidungen und Handlungsweisen nicht vorhersehbar seien. Er hebt hervor, dass die 
Zuständigkeit gemäß dem oberösterreichischen Leichen- und Bestattungsgesetz ohnehin bei 
der Gemeinde liege. 
 
Bgm. DI Brait erklärt, dass ein Beschluss zu den angesprochenen Punkten nicht gefasst 
werde, da noch offene Fragen zu klären seien. Er führt als Beispiel die Themen Wasser und 
Kanal an, die bisher von der Gemeinde bezahlt worden seien und dies auch weiterhin so 
gehandhabt werden könne. Strom hingegen sei bisher von der Pfarre selbst bezahlt worden, 
weshalb dies auch in Zukunft so bleiben solle. 
 
Vzbgm. Strauß wirft ein, dass die Pfarre, sofern sie keine aktive Tätigkeit im Zusammenhang 
mit der Leichenhalle ausübe, nicht für die Gebühren aufkommen solle. Bgm. DI Brait 
entgegnet, dass die Pfarre dennoch für die laufende Instandhaltung verantwortlich sei.  
 
Bgm. DI Brait erklärt, dass die Instandsetzung in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde 
falle. Er betont damit die Relevanz dieses Themas und verweist auf die Notwendigkeit, sich 
mit den entsprechenden Maßnahmen auseinanderzusetzen. 
 
Vzbgm. Strauß erläutert, dass es in Bezug auf den Nutzungsvertrag wichtig sei, den 
Gedankengang der SPÖ-Fraktion dazu festzuhalten. Er regt an, diese Aspekte kritisch zu 
überdenken, um mögliche Konsequenzen für die Gemeinde zu minimieren. 
 
 
 
Der Bericht wurde zur Kenntnis gebracht 

 
 
 
 

c) VS und Infrastruktur 
 

Bgm. DI Brait erklärt, dass betreffend die Volksschule und die Infrastruktur, hier es eventuell 
für die Infrastruktur eine Möglichkeit zum VSt-Abzug geben wird. Eine Ausgliederung in eine 
GmbH wird überlegt.  
 
Die nächste Planungsbesprechung findet am 07.04.2026 statt und am 08.04.2026 wird es eine 
Materialpräsentation für die Lehrer geben. Das Ziel ist, die Einreichplanung so weit 
voranzutreiben, dass am 07.05.2026 die Bauverhandlung für die VS stattfinden kann.  
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Bgm. DI Brait berichtet außerdem von einem Gespräch mit dem Gasthofbetreiber Maher Azer, 
Barbara Azer und Eva Pilarczyk. Er erläutert, dass hinsichtlich der Modalitäten für das 
Ausräumen der Gebäude Einvernehmen erzielt worden sei. Die Gebäude müssten bis Ende 
April geräumt sein, da der Abbruch für den 28. Mai 2026 geplant sei. Ein Angebot für die 
Holzarbeiten liege bereits vor, während für das Mauerwerk noch an einer Lösung gearbeitet 
werde. Vor Beginn der Abbrucharbeiten solle die Fläche, auf der die Bäume entfernt wurden, 
als Parkplatz umgebaut werden. Er berichtet zudem von einer Begehung mit Herwig Straif und 
dessen Mutter, bei der festgestellt wurde, dass die Grundgrenzen nicht korrekt seien. Die 
Familie Straif habe Interesse bekundet, etwa 20 Quadratmeter zu erwerben und Bgm. DI Brait 
habe dies grundsätzlich befürwortet und den Preis genannt, den die Gemeinde selbst gezahlt 
habe. Die Notariatskosten müssten von der Familie Straif getragen werden. Sobald ein Plan 
des Geometers vorliege, werde dieser dem Planer vorgelegt, um sicherzustellen, dass die 
Parkplätze nicht beeinträchtigt würden. Bgm. DI Brait betont, dass die Straßen im Eigentum 
der Marktgemeinde bleiben müssten, um den Vorsteuerabzug zu gewährleisten. Eine 
Übertragung in eine GmbH sei ebenfalls denkbar, jedoch dürften die Straßen nicht ins 
öffentliche Gut übergehen. Hinsichtlich der Parkraumbewirtschaftung sei zu prüfen, ob die 
Parkplätze kostenfrei angeboten werden könnten, da dies ebenfalls Auswirkungen auf den 
Vorsteuerabzug habe. 
 
Bgm. DI Brait ergänzt, dass in der übernächsten Woche Probebohrungen für die Tiefensonden 
durchgeführt werden. Ein Thema sei die sogenannte Hotelgarage gewesen, in der der Wirt 
derzeit Gegenstände seiner Gäste lagere. Es werde überlegt, ob eine Lösung mit einem 
Container möglich sei, um den Raum anderweitig nutzen zu können. Er hebt hervor, dass es 
wichtig sei, in den Baubesprechungen alle Fraktionen einzubinden, um Entscheidungen 
effizient und im Konsens treffen zu können. Er betont, dass die Eröffnung der Volksschule für 
August 2028 geplant sei, um den Schulbetrieb im Schuljahr 2028/29 aufzunehmen. 
 
GV Wintersteiger informiert, dass 135 Stühle entfernt worden seien, was eine Reduktion von 
den ursprünglich 200 Stühlen darstelle. Er fügt hinzu, dass die Bestuhlung in Zukunft auf eine 
Kapazität von 300 Personen ausgelegt sein werde. Die Entfernung der 200 Stühle sei 
zugesagt worden und werde umgesetzt. Er erwähnt, dass er zufällig den Pächter getroffen 
habe und dabei auf Ungereimtheiten in der Zusammenarbeit hingewiesen worden sei. Diese 
hätten zu Spannungen geführt, die es zu klären gelte. Er verweist auf die mögliche 
Containerlösung, die er als praktikabel erachte, und betont, dass dies ein wichtiges Thema 
sei. Er äußert Verständnis für die Anliegen des Pächters, insbesondere im Hinblick auf die 
Exklusivität für Radfahrer, die hochwertige E-Bikes nutzen. Gleichzeitig kritisiert er die 
Kommunikation seitens des Amtes, da es an einem Geschäftstag zu Behinderungen 
gekommen sei und keine Absprache bzgl. der Arbeiten mit Hr. Azer gab. Dies habe dazu 
geführt, dass Kunden den Zugang nicht mehr nutzen konnten. 
 
AL Gurtner erläutert, dass ursprünglich eine Vereinbarung mit dem Bauhof getroffen worden 
sei, die Baumfällarbeiten besser mit Hr. Azer zu kommunizieren. Er führt aus, dass nach einem 
Telefonat entschieden worden sei, die Arbeiten auf den Donnerstag zu verlegen, was 
entsprechend umgesetzt worden sei. 
 
Bgm. DI Brait betont, dass es wichtig sei, die gesamte Wahrheit zu diesem Thema zu kennen. 
Er äußert, dass es am Dienstag vor der Bauverhandlung zu Unstimmigkeiten gekommen sei, 
da ein Termin vom Pächter betreffend den weiteren Terminvereinbarungen nicht eingehalten 
worden sei. Dies habe bei den Beteiligten zu Verärgerung geführt. Er erklärt, dass er davon 
ausgehe, dass die Kommunikationsprobleme am vergangenen Dienstag geklärt worden seien, 
bittet jedoch um Verständnis, dass die Situation für ihn unangenehm gewesen sei. 
 
GV Wintersteiger ergänzt, dass er an einem vorherigen Tagungstermin anwesend gewesen 
sei, jedoch eine andere Darstellung der Ereignisse erhalten habe. Er kritisiert, dass es nicht 
akzeptabel sei, Arbeiten ohne vorherige Absprache auszuführen. Er verweist auf die 
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Notwendigkeit einer klaren und verlässlichen Kommunikation, insbesondere bei der 
Koordination von Projekten. 
 
Bgm. DI Brait stimmt zu, dass die Kommunikation verbesserungswürdig sei, und verweist auf 
die Besprechung am Dienstag, bei der dies thematisiert worden sei. Er betont, dass eine 
reibungslose Zusammenarbeit aller Beteiligten, einschließlich des Bauhofs, essenziell sei, um 
den Zeitplan einzuhalten und Komplikationen zu vermeiden. 
 
GV Wintersteiger hebt hervor, dass es wichtig sei, die Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass 
keine Missverständnisse entstehen. Er kritisiert, dass es nicht hinnehmbar sei, an einem 
Ruhetag ohne vorherige Absprache Arbeiten durchzuführen, da dies insbesondere für Pächter 
von Gastronomiebetrieben problematisch sei. Er fordert eine klare Kommunikation und 
Abstimmung, um solche Situationen zu vermeiden. 
 

Vzbgm. Strauß betont, dass dies insbesondere für den letzten Punkt, der die Volksschule 

betreffe, von Bedeutung sei. Er stellt klar, dass er und seine Kollegen stets bemüht seien, an 

den Besprechungen teilzunehmen, soweit es ihnen möglich sei. Dabei verweist er darauf, dass 

es jedoch aufgrund von Terminüberschneidungen, wie bspw. dienstags am Vormittag, nicht 

immer realisierbar sei. Er führt weiter aus, dass er selbst am Montag in Wien gewesen sei und 

es daher nicht immer möglich sei, alle Termine wahrzunehmen. Dennoch hebt er hervor, dass 

die Protokolle der Besprechungen eine wertvolle Informationsquelle darstellten. Diese würden 

es ermöglichen, stets umfassend und aktuell über den Stand der Dinge informiert zu sein. 

 

Bgm. DI Brait erläutert, dass die Entscheidung über die günstigste Vorgehensweise in Bezug 

auf die anstehenden Abbrucharbeiten letztlich vom Gemeindevorstand getroffen werden 

müsse. Er führt aus, dass derzeit weitere Angebote eingeholt würden, da das bisher 

vorliegende Angebot sowie ein weiteres, das sich in der Prüfung befinde, noch nicht 

ausreichend seien. Er merkt an, dass es Schwierigkeiten gebe, da einige Anbieter nur 

Interesse am Holz hätten. 

 

Vzbgm. Strauß erkundigt sich nach dem Verbleib des Holzes, das im Rahmen der Fällarbeiten 

anfalle. Bgm. DI Brait erklärt, dass das wertvolle Holz an einen Holzhändler verkauft werde, 

während weniger wertvolles Material an einem Lagerplatz gesammelt und abschnittsweise 

verkauft werde.  

 

 

Der Bericht wurde zur Kenntnis gebracht 

 

 

 

11. Allfälliges; 
 

Reifenwaschanlage Schärdinger Granit und Rodung 

 

GR Kislinger erkundigt sich, ob bereits Informationen zur Reifenwaschanlage vorliegen. AL 

Gurtner teilt dazu mit, dass die Angelegenheit an die BH Schärding weitergeleitet wurde, ein 

Ergebnis jedoch noch ausständig ist. 

 

Weiters spricht GR Kislinger die Rodung an. Bgm. DI Brait führt dazu aus, dass es sich hierbei 

um eine Angelegenheit der zuständigen Behörde handle und nicht in den 

Zuständigkeitsbereich der Gemeinde falle. 
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Flurreinigung St. Florian am Inn - Termin Samstag, 18.04.2026 

 

GV Wintersteiger informiert über den Termin zur Flurreinigung und bittet um eine zahlreiche 

Teilnahme der GR.  

 

 

 

 

Keine weiteren Wortmeldungen 

 

 

 

Im Anschluss lädt Bgm. DI Brait alle zum Kurvenwirt ein und bedankt sich für die konstruktive 

Arbeit.   
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Da die Tagesordnung erschöpft ist und keine weiteren Anträge eingebracht werden, schließt 

die Vorsitzende die Sitzung um 20:35 Uhr.  



32 

 

 

 

 

   V. g. g. 

 

 

……………………….  ……………………………. 

Vorsitzender   Schriftführerin 

 

 

 

 

 

Einwendungen gemäß § 54 Abs. 5 der 

O.ö. Gemeindeordnung 1990 

wurden nicht erhoben. Diese Verhandlungsschrift 

wird für genehmigt erklärt. 

St. Florian am Inn, …………………………. 

 

 

 

 

………….................................. 

Vorsitzender 

 

 

für die ÖVP-Fraktion:  für die SPÖ-Fraktion: 

 

 

..............................................  ........................................... 

        

 

 

 

 

für die FPÖ-Fraktion: 

 

 

............................................ 

  


